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Landgericht Köln: Beim Streit Woelki gegen BILD steht es 1:1

Der Umgang der Katho-
lischen Kirche mit den 
Kindesmissbrauchs-Skan-
dalen ist von vielen Medien 
aufgegriffen worden. So-
wohl der Inhalt der Artikel 
als auch deren Schlagzei-
len haben bei den Kirchen-
Vertretern für Unmut bzw. 
Ärger gesorgt. So wehrt 
sich Rainer Maria Woel-
ki, Kardinal der römisch-
katholischen Kirche und 
Erzbischof von Köln in 
insgesamt fünf Verfahren 
beim Landgericht Köln 
gegen die Berichterstattung 
der Bild Zeitung. Bei den 
Verfahren geht es um die 
Berichterstattung über den 
sog. „Woelki-Skandal“, den 
sog. „Missbrauchs- und Ver-
tuschungsskandal“ in der 
katholischen Kirche sowie 
über die Beförderung eines 
Priesters und dessen Ver-
gangenheit.

Zwei Urteile sind 
verkündet

Am Mittwoch, dem 18. Mai. 
2022, sind für zwei der ins-
gesamt fünf Verfahren die 

Urteile verkündet worden. 
Ein Artikel durfte so er-
scheinen, wie er geschrie-
ben wurde, ein anderer 
Artikel wurde wegen Unzu-
lässigkeit untersagt (Urteile 
vom 18. Mai 2022 – Az.: 28 
O 279/21 und 28 O 276/21). 
Es steht also unentschieden. 
Beide Urteile sind noch 
nicht rechtskräftig – bei-
de Parteien können beim 
Oberlandesgericht Köln 
Berufung einlegen. 

Im Verfahren mit dem Ak-
tenzeichen (28 O 276/21) 
hat die Kammer unter Vor-
sitz von Dr. Dirk Eßer da 
Silva dem Verlag untersagt, 
in zwei am 27.04.2021 in 
der BILD-Online-Ausgabe 
veröffentlichten Artikeln 
mit den Überschriften: 
„Kardinal Woelki beför-
derte Missbrauchs-Priester“ 

und „Stoppen Sie den Kar-
dinal!“ konkrete Behaup-
tungen zu veröffentlichen. 
Dies verstoße gegen das 
allgemeine Persönlichkeits-
recht des Klägers. Die Bild 
Zeitung dürfe u.a. nicht be-
richten: „Ungeachtet dessen 
beförderte Woelki diesen 
Sexualstraftäter nur zwei 
Jahre später zum Vize-Stadt-
dechanten von Düsseldorf.“ 
Diese Meinungsäußerung 
mit Tatsachenkern sei un-
zutreffend, weil der Priester 
keine nach dem Strafgesetz-
buch strafbare Tat begangen 
habe. Der Durchschnittsle-
ser verstehe diese Äußerung 
auch nicht so, dass es sich 
um einen Verstoß nur gegen 
das Kirchenrecht handele. 
Auch die Äußerung, Kar-
dinal Woelki habe einen 
Priester befördert, obwohl 
dieser zuvor einen Kindes-
missbrauch gestanden habe, 
sei unzulässig, weil dies in 
mehrfacher Hinsicht nicht 
den Tatsachen entspreche. 
Es habe sich in diesem Zu-
sammenhang nicht um ein 
Kind gehandelt, sondern 
um einen Jugendlichen, mit 
dem es zu einvernehmlichen 
sexuellen Handlungen ohne 
gegenseitige Berührungen 
gekommen sei. Es sei nicht 
sicher, ob dem Priester die 
Minderjährigkeit zu diesem 
Zeitpunkt bewusst gewesen 

sei. Der Priester dürfe aus 
diesen Gründen auch nicht 
als „Missbrauchs-Priester“ 
bezeichnet werden. Daher 
komme es auch nicht mehr 
darauf an, ob Kardinal Wo-
elki selbst von diesem Vor-
fall Kenntnis gehabt habe.

Gesunder Menschenver-
stand sorgt für Klarheit

In dem weiteren Verfahren 
mit dem Aktenzeichen (28 
O 279/21) haben die Rich-
ter der Pressekammer die 
Klage des Kardinal Woelki 
abgewiesen. Der beklagte 
Verlag durfte den Artikel 
mit der Überschrift: „We-
gen Woelki-Skandal – Tre-
ten ALLE deutschen Bi-
schöfe zurück?“ so in ihrem 
Online-Portal bild.de am 
28.06.2021 veröffentlichen. 
Der Leser verstehe nämlich 
die Angaben in dem kon-

Fortsetzung auf Seite 2
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kreten Artikel nicht so, dass 
allein und ausschließlich 
wegen des „Woelki-Skan-
dals“ alle deutschen Bi-
schöfe gegenüber dem Papst 
ihren Rücktritt anbieten. Der 
Leser verstehe den „Woelki-
Skandal“ als mitursächlich. 
Aus dem weiteren Arti-
kel ergebe sich zweifellos, 
dass allgemein der „Vertu-
schungs- und Missbrauchs-
skandal“ in der katholischen 
Kirche und auch Verfeh-
lungen anderer Mitglieder 
der katholischen Kirche 
Hintergrund dieser Über-
legungen sei. Die Bezeich-

nung als „Woelki-Skandal“ 
sei eine zulässige Bewer-
tung des Sachverhalts, dass 
in der katholischen Kirche, 
u.a. vom Papst selbst, of-
fen kommuniziert wurde, 
dass Kardinal Woelki in 
der Herangehensweise an 
die Frage der Aufarbeitung, 
vor allem auf der Ebene 
der Kommunikation, große 
Fehler gemacht habe. Die 
Äußerung „Missbrauchs- 
und Vertuschungsskandal“ 
stelle dabei ebenfalls eine 
zulässige Wertung dar. Es 
sei unstreitig, dass es in 
der katholischen Kirche 

einen Missbrauchsskandal 
gebe. Auch sei dieser ver-
tuscht worden. Dies stehe 
aufgrund der unstreitigen 
Tatsache fest, dass ein Gut-
achten dazu nicht veröffent-
licht worden sei. Es liege in 
diesem Artikel auch keine 
Verdachtsberichterstat-
tung, zu dem der Kardinal 
hätte zuvor angehört wer-
den müssen. Es sei für den 
Kläger nicht ehrenrührig, 
wenn ein Geschehen vor-
liege, dass zulässigerweise 
als „Woelki-Skandal“, bzw. 
als „Missbrauchs- und Ver-
tuschungsskandal“ bewertet 

werden dürfe und aufgrund 
dessen ein Rücktritt aller 
deutschen Bischöfe disku-
tiert werde.

Bis zum Endstand aller Ver-
fahren Woelki gegen BILD 
wird es noch ein paar Wo-
chen dauern. Die Entschei-
dungen in den noch anhän-
gigen Verfahren vor der 28. 
Zivilkammer des Landge-
richts Köln werden am 8. 
Juni 2022 und am 22. Juni 
2022 verkündet. (ps)

Fortsetzung von Seite 1
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Backbord Geesthacht

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Leiseder Kommunikation Plus GmbH & Co. KG 
Bult 2, 21029 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Lili Lausemaus

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Helmut Lingen Verlag GmbH 
Brügelmannstraße 5, 50679 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

HILLARIOUS

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Hillux Film- und Fernsehproduktion GmbH 
Im Mediapark 5, 50670 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Auf der Flucht – Gesucht wird ...

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische Medien einschließlich Multimedia-Anwendungen (Online- 
und Offline-Dienste).

Seven.One Entertainment Group GmbH 
Medienallee 7, 85774 Unterföhring

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

MONACO DE LUXE

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Markus Mensch, 
Frankenstraße 7 e, 93059 Regensburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Made in Hollywood...

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische Medien einschließlich Multimedia-Anwendungen (Online- 
und Offline-Dienste).

Seven.One Entertainment Group GmbH 
Medienallee 7, 85774 Unterföhring

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für

Tuning Babes
Swiss Tuning Babes
German Tuning Babes

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

TV Alliance GmbH, 
Josse-Schwer-Gasse 9, A- 5020 Salzburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Dress Up – Show Your Style

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische Medien einschließlich Multimedia-Anwendungen (Online- 
und Offline-Dienste).

RedSeven Entertainment GmbH 
Medienallee 7, 85774 Unterföhring
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Ein Taxi zur Bescherung

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, Ab-

wandlungen und Schriftarten für Druckerzeugnisse, Software-Erzeugnisse, 

Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektro-

nische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM; 

DVDs; CD-I, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Lügen sterben nie

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 

Abwandlungen und Schriftarten für Software-Erzeugnisse, Hörfunk, Film, 

Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und digitale 

Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM; DVDs; CD-I, Offline- 

und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Anwaltskanzlei Bettina Krause, 
Hauptstraße 23, 82327 Tutzing

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantschaft 
Titelschutz in Anspruch für

Die Perlen von Hamburg – Ständig unan-
ständig

Babyalarm – Eltern am Limit

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen, Schriftarten, Abwandlungen, 
Abkürzungen, Titelkombinationen, grafischen Gestaltungen, Untertiteln 
und Zusammensetzungen für alle Medien einschließlich Printmedien, Film, 
Hörfunk, Fernsehen, Software, Off- und Onlinedienste sowie Onlinemedien 
und Multimediaanwendungen sowie für sonstige audiovisuelle, elektro-
nische und digitale Medien und Netzwerke.

HEUSSEN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, 
Brienner Straße 9, 80333 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Perfektes Match

in allen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, Abwand-
lungen, Abkürzungen, Schriftarten, Wortverbindungen und Zusätzen für 
Podcasts.

Rechtsanwälte Zimmermann & Decker 
Jakobikirchhof 8, 20095 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantin 
Titelschutz in Anspruch für:

Mosh City

in allen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, Abwand-
lungen, Abkürzungen, Schriftarten, Wortverbindungen und Zusätzen für 
Veranstaltungen aller Art, insbesondere Musikveranstaltungen, Konzerte 
und Festivals.

Rechtsanwälte Zimmermann & Decker 
Jakobikirchhof 8, 20095 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme(n) wir Titelschutz in An-
spruch für:

Chefsache Cybersicherheit
Die Nachhaltigkeitslüge

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Cronemeyer Haisch Partnerschaft von 
Rechtsanwältinnen mbB 
Soester Str. 40, 20099 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für die ARD-Degeto TV-Produktion (Miniserie):

Unschuldig – Der Fall Julia

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

filmpool fiction gmbh, 
Hohenzollernring 22-24, 50672 Köln

Über 74.000 
archivierte Titel!

Recherchieren Sie kostenlos unter

titelschutzanzeiger.de
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